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Information zur Arbeitsrichtlinie Pyrotechnische Gegenstände; Verschiebung des 
Anwendungszeitraumes auf 1. November 2011 

 

Im Hinblick auf zwischenzeitig aufgetauchte Zweifelsfragen zu Übergangsbestimmungen, 

deren Klärung eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird, wird der Anwendungszeitraum 

der Arbeitsrichtlinie Pyrotechnische Gegenstände (VB-0404) auf den 1. November 2011 

verschoben. 

Bundesministerium für Finanzen, 30. September 2011 


